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STEUERRECHT 

Verfassungswidrigkeit der gekürzten Entfernungspauschale 

– Newsbeitrag vom 28.02.2009 –  

Verfassungswidrigkeit der ab dem 01.01.2007 geltenden Neuregelung der Entfernungspauschale 

für Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte: Unvereinbarkeit mit den Anforderungen des 

allgemeinen Gleichheitssatzes  - vorläufige Anwendbarkeit der Pauschale des § 9 Abs. 2 S. 2 EStG 

bis zur gesetzlichen Neuregelung ohne Beschränkung auf Entfernungen erst ab dem 21. Kilometer 

Die Entscheidung 

Das BVerfG hat mit Urteil v. 9.12.2008 die gesetzliche seit 2007 geltende Regelung 

zur Pendlerpauschale für mit dem Grundgesetz unvereinbar erklärt. Bis zur gesetzlichen 

Neuregelung ist die Pauschale des § 9 Abs. 2 Satz 2 EStG – vorläufig – ohne die Beschränkung auf 

Entfernungen erst ab dem 21. Kilometer anzuwenden. 

Die Begründung 

Die Einführung des sog Werkstorprinzips, nach dem nicht die berufliche oder private Veranlassung 

von Aufwendungen, sondern allein die räumliche Entfernung einer kostenverursachenden Fahrt 

zum Arbeitsplatz entscheidend für Abzugsfähigkeit oder Nichtabzugsfähigkeit der Kosten ist, stellt 

eine singuläre Ausnahme innerhalb des geltenden Einkommenssteuerrechts dar. Aufwendungen 

für Wege ab dem 21. Kilometer werden wie Werbungskosten behandelt; für diese Aufwendungen 

wird im Ergebnis die alte Rechtslage aufrechterhalten.  

a. Als besondere sachliche Gründe für Ausnahmen von einer folgerichtigen Umsetzung und 

Konkretisierung steuergesetzlicher Belastungsentscheidungen hat das BVerfG in seiner bisherigen 

Rechtsprechung vor allem außerfiskalische Förderungs- und Lenkungszwecke sowie Typisierungs- 

und Vereinfachungserfordernisse anerkannt, nicht jedoch den rein fiskalischen Zweck staatlicher 

Einnahmenerhöhung.  
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b. Die Neuregelung des § 9 Abs 2 S 1 iVm S 2 EStG verstößt gegen den allgemeinen Gleichheitssatz, 

denn ihr fehlt eine hinreichende sachliche Begründung für die Abkehr vom Veranlassungsprinzip 

bei der Abgrenzung der einkommensteuerrechtlichen Bemessungsgrundlage.  

aa. Das im Gesetzgebungsverfahren als entscheidend für die Neuregelung angeführte Ziel der 

Haushaltskonsolidierung kann für sich genommen die Neuregelung nicht rechtfertigen, denn es 

geht bei der Abgrenzung der steuerlichen Bemessungsgrundlage um die gerechte Verteilung von 

Steuerlasten. Hierfür kann die staatliche Einnahmenvermehrung jedoch kein Richtmaß bieten, 

denn diesem Ziel diente jede, auch eine willkürliche steuerliche Mehrbelastung.  

bb. Auch Typisierungs- und Vereinfachungszwecke liefern keine tragfähige Begründung. Zwar ist 

verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, dass der Gesetzgeber davon ausgegangen ist, dass es 

sich bei den Fahrtkosten um - privat und beruflich - "gemischt" veranlasste Aufwendungen handelt, 

für deren angemessene einkommensteuerrechtliche Bewertung und Einordnung erhebliche 

Typisierungs- und Vereinfachungsspielräume eröffnet sind. Die Neuregelung ist jedoch weder nach 

der gesetzgeberischen Zielsetzung noch nach dem objektiven Regelungsgehalt das Ergebnis eines 

Typisierungsvorgangs. Der Gesetzgeber hat sich vielmehr von Erwägungen leiten lassen, die mit 

einer zulässigen Typisierung in keinem erkennbaren Zusammenhang stehen.  

Oliver Kispert, LL.M 

Rechtsanwalt 

 


